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Abstract 
 
Nur wenige Entscheidungen zum Allgemeinen Teil des StGB haben in 
den vergangenen fünfzehn Jahren so viel Beachtung in der juristischen 
Fachwelt gefunden wie das Urteil des BGH im sog. „Hoferbenfall“ 
BGHSt 37, 214. In einer Fülle von Veröffentlichungen werden in Be-
gründung und Ergebnis voneinander abweichende Ansichten vertreten. 
Mit dem vorliegenden Beitrag wird versucht, alle zum Thema entwickel-
ten Argumente einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Am Ende 
wird die Erkenntnis stehen, dass die genannte Entscheidung des BGH ein 
Fehlurteil darstellt und dass die meisten Beurteilungen des Falles dogma-
tisch auf tönernen Füßen stehen. Weber Die Strafbarkeit des Anstifters 
bei einem error in persona des Angestifteten 
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